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Abschnitt 1
Allgemeine Vorschriften

§1
Anwendungsbereich und Zweck des Gesetzes

(1) Dieses Gesetz regelt die Voraussetzungen und das Verfahren zur Uberprifung einer
Person, die mit einer sicherheitsempfindlichen Tatigkeit betraut werden soll
(Sicherheitstberprifung) oder bereits betraut worden ist (Wiederholungsuberprifung).

(2) Zweck der Uberprifungist es, im offentlichen Interesse geheimhaltungsbediirftige
Tatsachen, Gegenstande oder Erkenntnisse vor dem Zugang von Personen zu schiitzen,
bei denen ein Sicherheitsrisiko vorliegt (personeller Geheimschutz).

(3) Dieses Gesetz gilt fir Behérden und sonstige offentliche Stellen des Landes, der
Gemeinden und der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen
Personen des offentlichen Rechts. Es gilt zudem flr politische Parteien nach Artikel 21 des
Grundgesetzes, soweit sie ihren Sitz im Land haben oder es sich um eine auf das Land
beschrankte Untergliederung von Parteien handelt. Fur nicht-6ffentliche Stellen gilt dieses
Gesetz nach MalRgabe des Abschnitts 5.
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§2
Sicherheitsempfindliche Tatigkeiten

Eine sicherheitsempfindliche Tatigkeit bt aus, wer

1. Zugang zu VerschluRsachen hat oder ihn sich verschaffen kann, die STRENG
GEHEIM, GEHEIM oder VS-VERTRAULICH eingestuft sind,

2. Zugang zu VerschluRsachen auslandischer, Uber- oder zwischenstaatlicher Stellen
hat oder ihn sich verschaffen kann, wenn die Bundesrepublik Deutschland, die Freie
Hansestadt Bremen oder ein anderes Land verpflichtet ist, nur sicherheitstiberprifte
Personen hierzu zuzulassen,

3. ineinerin 8 1 Abs. 3 Satz 1 genannten Stelle oder in einem Teil von ihr tatig ist, die
aufgrund des Umfangs und der Bedeutung dort anfallender.\Verschlul3sachen von der
jeweils zustandigen obersten Landesbehoérde im Einvernehmen mit dem Senator flr
Inneres und Sport zum Sicherheitsbereich erklart worden ist.

§3
Betroffener Personenkreis

(1) Eine Person, die mit einer sicherheitsempfindlichen Tatigkeit betraut werden soll
(betroffene Person), ist vorher einer Sicherheitstiberpriufung zu unterziehen. Eine
sicherheitsempfindliche Tatigkeit darf'erst nach Vollendung des 16. Lebensjahres
Ubertragen werden. Auf eine Sicherheitsuberprifung nach diesem Gesetz kann verzichtet
werden, wenn fur die betroffene Person vor weniger als finf Jahren eine gleich- oder
hoherwertige Sicherheitstiberprifung durchgefiihrt worden ist und die Unterlagen
verfugbar sind.

(2) Wer mit der betroffenen Person verheiratet ist oder mit ihr in ehe&ahnlicher oder
gleichgeschlechtlicher Gemeinschaft lebt (Lebenspartnerin oder Lebenspartner) und
volljahrig ist, soll in die Sicherheitstiberprifung nach den 88 10 und 11 einbezogen werden
(einbezogene Person). Uber Ausnahmen entscheidet die zustandige Stelle. Geht die
betroffene Person die Ehe, die eheadhnliche oder gleichgeschlechtliche Gemeinschaft
wahrend oder erst nach erfolgter Sicherheitstiberpriifung ein, so ist die zustandige Stelle
zu unterrichten, um sie in die Lage zu versetzen, die Einbeziehung der Ehefrau oder des
Ehemannes, der Lebenspartnerin oder des Lebenspartners in die Sicherheitstiberprifung
nachzuholen. Das gleiche gilt bei spater eintretender Volljahrigkeit der Ehefrau oder des
Ehemannes, der Lebenspartnerin oder des Lebenspartners.

(3) Dieses Gesetz gilt nicht for:
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1. die Mitglieder der Burgerschaft (Landtag) und des Senats,

2. Richterinnen und Richter, soweit sie Aufgaben der Rechtsprechung wahrnehmen,

3. ausléandische Staatsangehorige, die in der Bundesrepublik Deutschland im Interesse
Uber- oder zwischenstaatlicher Stellen eine sicherheitsempfindliche Tatigkeit nach § 2
Nr. 2 austiben sollen.

84
Zustandigkeit

(1) Zustandige Stelle fir die Sicherheitsuberprufung ist

1. diejenige in 8 1 Abs. 3 Satz 1 genannten Stelle, die einer Person eine
sicherheitsempfindliche Tatigkeit zuweisen, Ubertragen‘oder sie dazu erméachtigen
will, es sei denn, die jeweilige oberste Landesbehorde tbernimmt die Aufgaben der
zustandigen Stelle,

2. bei politischen Parteien nach Artikel 21 des Grundgesetzes sowie deren Stiftungen
die Partei selbst.

(2) Die Aufgaben der zustandigen Stellernach diesem Gesetz sind von einer von der
Personalverwaltung getrennten Organisationseinheit wahrzunehmen.

(3) Mitwirkende Behdrde bei der Sicherheitsiberprifung ist das Landesamt fur

Verfassungsschutz nach § 3 Abs. 2.Nri1 des Gesetzes uber den Verfassungsschutz im

Lande Bremen.

(4) Das Landesamt fur Verfassungsschutz fiihrt Sicherheitstiberprifungen fur
Bewerberinnen und Bewerber sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des eigenen
Dienstes nach den Vorschriften dieses Gesetzes selbst durch.

8§85
Verschlu3sachen

(1) VerschluRBsachen sind im 6ffentlichen Interesse geheimhaltungsbedurftige Tatsachen,
Gegenstande oder Erkenntnisse, unabhangig von ihrer Darstellungsform. Sie werden
entsprechend ihrer Schutzbediirftigkeit von einer amtlichen Stelle oder auf deren
Veranlassung eingestuft.

(2) Eine Verschlu3sache ist
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STRENG GEHEIM, wenn die Kenntnisnahme durch Unbefugte den Bestand oder
lebenswichtige Interessen der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Lander
gefahrden kann,

GEHEIM, wenn die Kenntnisnahme durch Unbefugte die Sicherheit der
Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer L&nder geféahrden oder ihren Interessen
schweren Schaden zuftigen kann,

VS-VERTRAULICH, wenn die Kenntnisnahme durch Unbefugte fur die Interessen der
Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Lander schadlich sein kann,

VS-NUR FUR DEN DIENSTGEBRAUCH, wenn die Kennthisnahme durch Unbefugte
fur die Interessen der Bundesrepublik Deutschland oder einesiihrer Lander nachteilig
sein kann.

8§6
Sicherheitsrisiken, sicherheitserhebliche Erkenntnisse

() Ein Sicherheitsrisiko im Sinne dieses Gesetzes liegt vor, wenn tatsachliche
Anhaltspunkte

1.

Zweifel an der Zuverlassigkeit der-betroffenen Person bei der Wahrnehmung einer
sicherheitsempfindlichen Tatigkeit begriinden,

eine besondere Gefahrdung durch Anbahnungs- und Werbungsversuche fremder
Nachrichtendienste, inshesondere die Besorgnis der Erpref3barkeit, begrinden oder

erhebliche Zweifel am Bekenntnis der betroffenen Person zur freiheitlichen
demokratischen Grundoerdnung im Sinne des Grundgesetzes oder am jederzeitigen
Eintreten fur deren/Erhaltung begriinden.

Ein Sicherheitsrisiko kann auch aufgrund tatsachlicher Anhaltspunkte zur Person der
Ehefrau oder des Ehemannes, der Lebenspartnerin oder des Lebenspartners vorliegen.

(2) Eine Erkenntnis ist sicherheitserheblich, wenn sich aus ihr ein Anhaltspunkt fur ein
Sicherheitsrisiko ergibt.
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§7
Rechte und Pflichten der betroffenen oder der einbezogenen Person

(1) Die betroffene Person ist Uber den Zweck und die Art der beabsichtigten
Sicherheitsiuberprifung von der zustandigen Stelle zu unterrichten. Wird eine
Sicherheitsiiberprufung der nachsthoheren Art notwendig, so ist auch fir diese eine
entsprechende Unterrichtung erforderlich.

(2) Die Sicherheitstuiberprifung nach den 88 9, 10 oder 11 bedarf der Zustimmung der
betroffenen Person; sie ist schriftlich zu erteilen, aber nicht in elektronischer Form. Besteht
fur die betroffene Person eine dienst- oder arbeitsrechtliche oder sonstige vertragliche
Pflicht, die Zustimmung zu erteilen, so ist sie darauf hinzuweisen:

(3) Hat die betroffene Person in die Sicherheitstiberprifung eingewilligt, so ist sie
verpflichtet, die zur Sicherheitstiberprufung erforderlichen Angabenvollstandig und
wahrheitsgemal zu machen. Sie kann Angaben verweigern/die fir sie, einen nahen
Angehdrigen im Sinne von § 52 Abs. 1 der Strafprozef3ordnung oder die Lebenspartnerin
oder den Lebenspartner die Gefahr straf- oder disziplinarrechtlicher Verfolgung, der
Entlassung oder Kiindigung begriinden kénnten. Uber das Verweigerungsrecht ist die
betroffene Person zu belehren.

(4) Sind zur Ehefrau oder zum Ehemann, zur Lebenspartnerin oder zum Lebenspartner
Angaben zu erheben oder sollen sie in die Sicherheitsiberprifung einbezogen werden,
gelten die Absatze 1 bis 3 mit Ausnahme von Absatz 2 Satz 2 entsprechend.

(5) Vor Ablehnung der Zulassung zu einer sicherheitsempfindlichen Tatigkeit ist der
betroffenen Person Gelegenheit.zu geben, sich personlich zu den fur die Entscheidung
erheblichen Tatsachen zu auf3ern. Die betroffene Person kann zur Anhérung mit einem
Rechtsbeistand erscheinen. Die Anh6rung erfolgt in einer Weise, die den Quellenschutz
gewahrleistet und den schutzwiirdigen Interessen von Personen, die im Rahmen einer
Sicherheitsuberprufung befragt wurden, Rechnung tragt. Sie unterbleibt, wenn sie einen
erheblichen Nachteil fir/die Sicherheit des Bundes oder eines Landes zur Folge hatte,
insbesondere bei Sicherheitsiiberprifungen der Bewerberinnen und Bewerber beim
Landesamt fur Verfassungsschutz.

(6) Liegen in der Person der Ehefrau oder des Ehemannes, der Lebenspartnerin oder des
Lebenspartners Anhaltspunkte vor, die ein Sicherheitsrisiko begriinden, ist ihnen
Gelegenheit zu geben, sich vor der Ablehnung der Zulassung der betroffenen Person zu
einer sicherheitsempfindlichen Téatigkeit personlich zu den fur die Entscheidung
erheblichen Tatsachen zu auf3ern. Absatz 5 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.

(7) Die Absatze 5 und 6 sind auch im Falle der Ablehnung einer Weiterbeschaftigung in
einer sicherheitsempfindlichen Téatigkeit anzuwenden.
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) Abschnitt 2
Uberpriifungsarten und DurchfiihrungsmaBnahmen

§8
Arten der Sicherheitsiiberpriifung

(1) Entsprechend der vorgesehenen sicherheitsempfindlichen Tatigkeit wird entweder eine

1. einfache Sicherheitsiberprifung,
2. erweiterte Sicherheitsiberprifung oder
3. erweiterte Sicherheitstiberprifung mit Sicherheitsermittlungen

durchgefuhrt.

(2) Ergeben sich bei der Sicherheitstiberprifung sicherheitserhebliche Erkenntnisse, die
nur durch Mal3nahmen der nachsthoheren Art der,Sicherheitstiberprifung geklart werden
konnen, kann die zustandige Stelle die nachsthohere Art der Sicherheitstiberprifung
anordnen. § 13 Abs. 6 bleibt unberihrt.

8§89
Einfache Sicherheitsiiberpriifung

(1) Die einfache Sicherheitsuberprufungiist fur Personen durchzufihren, die

1. Zugang zu VS-VERTRAULICH eingestuften Verschlu3sachen erhalten sollen oder
ihn sich verschaffen kénnen,

2. Tatigkeiten in Bereichen nach § 2 Nr. 3 wahrnehmen sollen.

(2) In den Fallen von Absatz 1.Nr. 2 kann die zustandige Stelle von der
Sicherheitsuiberprifung absehen, wenn Art oder Dauer der Tatigkeit dies zulassen.

§10
Erweiterte Sicherheitsiiberpriifung

Eine erweiterte Sicherheitstberprifung ist fir Personen durchzuftihren, die

1. Zugang zu GEHEIM eingestuften Verschlu3sachen erhalten sollen oder ihn sich
verschaffen kdnnen,

2. Zugang zu einer hohen Anzahl VS-VERTRAULICH eingestuften Verschlu3sachen
erhalten sollen oder ihn sich verschaffen kénnen,
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soweit nicht die zustandige Stelle im Einzelfall nach Art und Dauer der Tatigkeit eine
Sicherheitsuberprifung nach § 9 fur ausreichend halt.

8§11
Erweiterte Sicherheitsiiberpriifung mit Sicherheitsermittilungen

Eine erweiterte Sicherheitstberprifung mit Sicherheitsermittiungen ist fir Personen
durchzufuhren, die

1. Zugang zu STRENG GEHEIM eingestuften VerschluRsachen erhalten sollen oder ihn
sich verschaffen kénnen,

2. Zugang zu einer hohen Anzahl GEHEIM eingestuften VerschluBsachen erhalten
sollen oder ihn sich verschaffen kénnen,

3. beim Landesamt flur Verfassungsschutz tatig werden sollen oder sind,

soweit nicht die zustandige Stelle im Einzelfall nach Art und:Dauer der Tatigkeit eine
Sicherheitsiiberprifung nach den §8 9 oder 10 fir ausreichend halt.

§12
Datenerhebung

(1) Die zustandige Stelle und die mitwirkende Behorde dirfen die zur Erfullung ihrer
Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlichen Daten erheben. Soweit Referenz- und
Auskunftspersonen sowie nicht-6ffentliche Stellen befragt werden sollen, sind diese auf
den Zweck der Erhebung und'die Freiwilligkeit inrer Angaben hinzuweisen. Bei
Sicherheitsiberprufungen der.in § 4Abs. 4 genannten Personen kann die Angabe der
erhebenden Stelle gegenuber den.sonstigen zu befragenden Personen oder nicht-
offentlichen Stellen unterbleibenywenn dies zum Schutz der betroffenen Person oder des
Landesamtes fur Verfassungsschutz erforderlich ist.

(2) Die zustandige Stelle erhebt die personenbezogenen Daten bei der betroffenen oder
der einbezogenen Person. Reicht diese Erhebung nicht aus oder stehen ihr schutzwirdige
Interessen der betroffenen oder der einbezogenen Person entgegen, kdnnen andere
geeignete Personen oder Stellen befragt werden.

§13
MaBnqhmen bei den einzelnen
Uberpriifungsarten

(1) Die mitwirkende Behorde wird nur auf Antrag der zustandigen Stelle tatig.
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(2) Bei der Sicherheitsuberprifung nach 8§ 9 trifft die mitwirkende Behorde folgende
Malinahmen:

1. sicherheitsmallige Bewertung der Angaben in der Sicherheitserklarung unter
Berucksichtigung der Erkenntnisse der Verfassungsschutzbehorden des Bundes und
der Lander,

2. Einholung einer unbeschrankten Auskunft aus dem Bundeszentralregister,

3. Anfragen unter Beteiligung der Landeskriminalamter an die Polizeidienststellen der
Wohnsitze der betroffenen Person, in der Regel beschrankt auf die letzten funf Jahre.

(3) Bei der Sicherheitstuiberprifung nach § 10 trifft die mitwirkende Behorde zusétzlich
folgende MaRRnahmen:

1. Prifung der Identitat der betroffenen Person,

2. Anfragen an das Bundeskriminalamt, die Grenzschutzdirektion und
Nachrichtendienste des Bundes.

Absatz 2 und Satz 1 finden auf die einbezogene Person entsprechende Anwendung.

(4) Bei der Sicherheitsuiberprifung nach 811 befragt die mitwirkende Behdrde zusatzlich
von der betroffenen Person in ihrer Sicherheitserklarung angegebene Referenzpersonen
und weitere geeignete Auskunftspersonen, um zu prufen, ob die Angaben der betroffenen
Person zutreffen und ob tatsachliche Anhaltspunkte vorliegen, die auf ein Sicherheitsrisiko
schlieRen lassen.

(5) Die zustandige Stelle fragt.zur Feststellung einer hauptamtlichen oder inoffiziellen
Tatigkeit der betroffenen oder der einbezogenen Person fir den Staatssicherheitsdienst
der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik bei dem Bundesbeauftragten fir die
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen
Republik an, wenn die betroffene oder die einbezogene Person vor dem 1. Januar 1970
geboren wurde und in dem Gebiet der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik
wohnhaft war oder Anhaltspunkte fur eine Tatigkeit fir den Staatssicherheitsdienst der
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik vorliegen. Ergibt die Anfrage
sicherheitserhebliche Erkenntnisse, ubermittelt die zustandige Stelle diese zur Bewertung
an die mitwirkende Behorde.

(6) Soweit es eine sicherheitserhebliche Erkenntnis erfordert und die Befragung der
betroffenen oder der einbezogenen Person nicht ausreicht oder ihr schutzwirdige
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Interessen entgegenstehen, kann die mitwirkende Behorde neben den Mal3hahmen nach
den Absétzen 2 bis 4 weitere geeignete Auskunftspersonen oder andere geeignete
Stellen, insbesondere Staatsanwaltschaften oder Gerichte, befragen oder
EinzelmalRnahmen der nachsthéheren Art der Sicherheitsiuberprifung durchfihren.

Abschnitt 3
Verfahren

8§14
Sicherheitserkldarung

(1) In der Sicherheitserklarung sind von der betroffenen Person anzugeben:

1.

10.

11.

12.

Namen, auch friihere, Vornamen,

Geburtsdatum, -ort,

Staatsangehorigkeit, auch friihere und doppelte Staatsangehdrigkeiten,

Familienstand,

Wohnsitze und Aufenthalte von langerer Dauer als zwei Monate, und zwar im Inland
in den vergangenen funf Jahren, im Ausland ab dem 18. Lebensjahr,

ausgelbter Beruf,

Arbeitgeber und dessen Anschrift,

Anzahl der Kinder,

im Haushalt lebende Personen uber 18 Jahre (Namen, auch frihere, Vornamen,
Geburtsdatum, Geburtsort und Verhaltnis zu dieser Person),

Eltern, Stief- oder Pflegeeltern (Namen, auch frihere, Vornamen, Geburtsdatum,
Geburtsort, Staatsangehdrigkeit und Wohnsitz),

Ausbildungs- und Beschéaftigungszeiten, Wehr- oder Zivildienstzeiten mit Angabe der
Ausbildungsstatten, Beschaftigungsstellen sowie deren Anschriften,

Nummer des Personalausweises oder Reisepasses,
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13. Angaben uber in den vergangenen funf Jahren durchgefihrte
Zwangsvollstreckungsmalinahmen, und ob zur Zeit die finanziellen Verpflichtungen
erfullt werden kdnnen,

14. Kontakte zu auslandischen Nachrichtendiensten oder zu Nachrichtendiensten der
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, die auf einen Anbahnungs- und
Werbungsversuch hindeuten kénnen,

15. Beziehungen zu verfassungsfeindlichen Organisationen,
16. anhangige Straf- und Disziplinarverfahren,

17. Angaben zu Wohnsitzen, Aufenthalten, Reisen, nahen Angehérigen und sonstigen
Beziehungen in und zu Staaten, in denen nach Feststellung.des Senators fir Inneres
besondere Sicherheitsrisiken fur die mit sicherheitsempfindlicher Tatigkeit befal3ten
Personen zu besorgen sind,

18. zwei Auskunftspersonen zur Identitatspriafung der betroffenen Person nur bei der
Sicherheitsuberpriufung nach den §8 10 und 11 (Namen, Vornamen, Anschrift,
Rufnummer und Verhéltnis zur Person);

19. drei Referenzpersonen nur bei einer Sicherheitstiberprifung nach § 11 (Namen,
Vornamen, Beruf, berufliche und private Anschrift und Rufnummern sowie zeitlicher
Beginn der Bekanntschatft),

20. Angaben zu friheren Sicherheitstiberprifungen.

Der Erklarung sind zwei-aktuelle Lichtbilder mit der Angabe des Jahres der Aufnahme
beizuflgen.

(2) Bei der Sicherheitsuiberprifung nach § 9 entfallen die Angaben zu Absatz 1 Nrn. 8, 11
und 12 sowie die Pflicht, Lichtbilder beizubringen; Absatz 1 Nr. 10 entfallt, soweit die dort
genannten Personen nicht in einem Haushalt mit der betroffenen Person leben. Zur
Person der Ehefrau oder des Ehemannes, der Lebenspartnerin oder des Lebenspartners
sind die in Absatz 1 Nrn. 1 bis 4, 14 und 15 genannten Daten anzugeben. Ergeben sich
aus der Sicherheitserklarung oder aufgrund der Abfrage aus einer der in 8§ 6 des
Bundesverfassungsschutzgesetzes genannten Verbunddateien sicherheitserhebliche
Erkenntnisse Uber die Ehefrau oder den Ehemann, die Lebenspartnerin oder den
Lebenspartner der betroffenen Person, sind weitere UberpriifungsmafRnahmen nur
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zulassig, wenn die Ehefrau oder der Enemann, die Lebenspartnerin oder der
Lebenspartner gemanR § 3 Abs. 2 in die Sicherheitstiberprifung einbezogen wird.

(3) Wird die Ehefrau oder der Enemann, die Lebenspartnerin oder der Lebenspartner in
die Sicherheitsuberprifung einbezogen, so sind zusatzlich die in Absatz 1 Nrn. 5 bis 7, 12,
13, 16, 17 und 18 genannten Daten anzugeben.

(4) Bei Sicherheitsuberprtfungen der in § 4 Abs. 4 genannten Personen sind zusatzlich die
Wohnsitze seit der Geburt, die Geschwister und abgeschlossene Straf- und
Disziplinarverfahren sowie alle Kontakte zu auslandischen Nachrichtendiensten oder zu
Nachrichtendiensten der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik anzugeben.

(5) Die Sicherheitserklarung ist von der betroffenen Person derzustandigen Stelle
zuzuleiten. Sie prift die Angaben auf ihre Vollstandigkeit und‘Richtigkeit. Zu diesem Zweck
konnen die Personalakten eingesehen werden. Die zustandige Stelle leitet die
Sicherheitserklarung an die mitwirkende Behdorde weiter und beauftragt diese, eine
Sicherheitsuiberprifung durchzufiihren, es sei denn, die zustandige Stelle hat bereits bei
der Prufung der Sicherheitserklarung festgestellt, dal3 ein'Sicherheitsrisiko vorliegt. Die
mitwirkende Behorde kann mit Zustimmung der zustéandigen Stelle und der betroffenen
Person in die Personalakte Einsicht nehmen, wenn dies zur Klarung oder Beurteilung
sicherheitserheblicher Erkenntnisse unerlafilich ist.

§15
AbschluB der Sicherheitsiiberprifung

(1) Kommt die mitwirkende Behorde zu dem Ergebnis, daf3 kein Sicherheitsrisiko vorliegt,
so teilt sie dies der zustéandigen Stelle mit. Fallen Erkenntnisse an, die kein
Sicherheitsrisiko begrinden, aberweiterhin sicherheitserheblich sind, so werden diese
mitgeteilt.

(2) Kommt die mitwirkende ,Behorde zu dem Ergebnis, daf3 ein Sicherheitsrisiko vorliegt,
unterrichtet sie schriftlich unter Darlegung der Grinde und ihrer Bewertung die zustandige
Stelle. Bei nachgeordneten Stellen erfolgt die Unterrichtung Gber deren oberste
Landesbehorde.

(3) Die zustandige Stelle entscheidet, ob ein Sicherheitsrisiko vorliegt. Im Zweifel hat das
Sicherheitsinteresse Vorrang vor anderen Belangen.

(4) Liegt ein Sicherheitsrisiko vor, hat die zustandige Stelle die Betrauung mit der
sicherheitsempfindlichen Tatigkeit abzulehnen und dies der betroffenen Person
mitzuteilen.
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§16
Vorlaufige Zuweisung einer Sicherheitempfindlichen
Tatigkeit

Die zustandige Stelle kann in Ausnahmefallen abweichend von § 3 Abs. 1 die
sicherheitsempfindliche Tatigkeit der betroffenen Person vor Abschluf3 der
Sicherheitsuberprufung erlauben, wenn die mitwirkende Behérde

1. Dbei der einfachen Sicherheitstuiberprifung die Angaben in der Sicherheitserklarung
unter Beriuicksichtigung der eigenen Erkenntnisse bewertet hat oder

2. Dbeider erweiterten Sicherheitsiiberprifung und bei der erweiterten
Sicherheitsuiberprifung mit Sicherheitsermittlungen die/Mafnahmen der n&chst
niederen Art der Sicherheitsiberprifung abgeschlossenhat

und sich daraus keine tatsachlichen Anhaltspunkte fir ein'Sicherheitsrisiko ergeben
haben.

§17
Sicherheitserhebliche Erkenntnisse nach Abschluf
der Sicherheitstuberpriifung

(1) Die zustandige Stelle und die mitwirkende Behorde haben sich unverziglich
gegenseitig zu unterrichten, wenn sicherheitserhebliche Erkenntnisse Uber die betroffene
oder die einbezogene Person bekannt werden oder sich mitgeteilte Erkenntnisse als
unrichtig erweisen.

(2) Die mitwirkende Behorde praft.die sicherheitserheblichen Erkenntnisse, stellt fest, ob
ein Sicherheitsrisiko vorliegt,“und unterrichtet die zustandige Stelle Gber das Ergebnis der
Prifung. Im Gbrigen ist 8 15.Abs. 2 bis 4 entsprechend anzuwenden.

§18
Erganzung der Sicherheitserklarung und
Wiederholungsiberpriifung

(1) Die Sicherheitserklarung ist der betroffenen Person, die eine sicherheitsempfindliche
Tatigkeit ausibt, in der Regel alle finf Jahre erneut zur Abfrage von Veranderungen
zuzuleiten. Unabhéngig hiervon hat die betroffene Person der zustandigen Stelle von sich
aus Anderungen von Familienstand, Namen, Wohnsitz und Staatsangehorigkeit
mitzuteilen.

(2) Die zustandige Stelle kann eine Wiederholungsiberprifung einleiten, wenn
sicherheitserhebliche Erkenntnisse anfallen. Bei Sicherheitstiberprifungen nach § 11 istin
der Regel im Abstand von zehn Jahren eine Wiederholungsuberprifung einzuleiten. Auf
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die Wiederholungsuberprufung finden die Vorschriften Uber die Erstiberprifung
Anwendung. Sie ist jedoch nur soweit durchzufiihren, wie der Uberpriifungszweck dies
erfordert.

Abschnitt 4
Akten Uber die Sicherheitsiiberpriifung;
Datenverarbeitung

§19
Sicherheitsakte und Sicherheitsuiberpriifungsakte

(1) Die zustandige Stelle fuhrt Gber die betroffene Person eine Sicherheitsakte, in die alle
die Sicherheitsuiberprifung betreffenden Informationen aufzunehmen sind.

(2) Informationen Uber die personlichen, dienstlichen und arbeitsrechtlichen Verhaltnisse
der Personen, die mit einer sicherheitsempfindlichen Tatigkeit.befafdt sind, sind zur
Sicherheitsakte zu nehmen, soweit sie fir die sicherheitsméafiige Beurteilung erheblich
sind. Dazu z&hlen insbesondere:

1. Zuweisung, Ubertragung einer sicherheitsempfindlichen Tatigkeit, die dazu erteilte
Ermachtigung sowie deren Anderungenund Beendigung,

2. Umsetzung, Abordnung, Versetzung und Ausscheiden,

3. Anderungen des Familienstandes, des Namens, eines Wohnsitzes und der
Staatsangehdrigkeit,

4. Anhaltspunkte fur Uberschuldung, insbesondere Pfandungs- und
Uberweisungsbeschliisse,

5. Anhaltspunkte fir. geistige oder seelische Storungen sowie fur Alkohol-, Drogen- oder
Tablettenmif3brauch;

6. Straf- und Disziplinarsachen sowie dienst- und arbeitsrechtliche Mal3hahmen.

(3) Die Sicherheitsakte ist keine Personalakte. Sie ist gesondert zu fuhren und darf weder
der personalverwaltenden Stelle noch der betroffenen Person zuganglich gemacht
werden. § 24 bleibt unberthrt. Im Falle des Wechsels der Dienststelle oder des
Dienstherrn ist die Sicherheitsakte nach dorthin abzugeben, wenn auch dort eine
sicherheitsempfindliche Tatigkeit ausgetubt werden soll.

(4) Die mitwirkende Behorde fuhrt Gber die betroffene Person eine
Sicherheitsiiberprufungsakte, in die aufzunehmen sind:
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1. Informationen, die die Sicherheitstberprufung, die durchgefiihrten Ma3nahmen und
das Ergebnis betreffen,

2. das Ausscheiden aus oder die Nichtaufnahme der sicherheitsempfindlichen Téatigkeit,

3. Anderungen des Familienstandes, des Namens, eines Wohnsitzes und der
Staatsangehdrigkeit.

Die in Absatz 2 Nrn. 4 bis 6 genannten Daten sind zur Sicherheitsiberprifungsakte zu
nehmen, wenn sie sicherheitserheblich sind.

(5) Die zustandige Stelle ist verpflichtet, die in Absatz 4 Satz'1 Nr. 3 und,Satz 2 genannten
Daten unverziglich der mitwirkenden Behorde zu Ubermitteln. Die.Ubermittlung der in
Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 genannten Daten erfolgt nach den in& 23 Abs. 2 Nr. 1 festgelegten
Fristen.

§20
Aufbewahrung und Vernichtung der Unterlagen

(1) Die Unterlagen uber die Sicherheitsiiberprifung sind gesondert aufzubewahren und
gegen unbefugten Zugriff zu schitzen.

(2) Die Unterlagen uber die Sicherheitstiberpriifung sind bei der zustandigen Stelle
innerhalb eines Jahres zu vernichten /wenn die betroffene Person keine
sicherheitsempfindliche Tatigkeit:aufnimmt,/es sei denn, die betroffene Person willigt in die
weitere Aufbewahrung ein. Im Gbrigen'sind die Unterlagen tber die
Sicherheitsuiberprifung bei der zustandigen Stelle funf Jahre nach dem Ausscheiden aus
der sicherheitsempfindlichen Tatigkeit zu vernichten, es sei denn, die betroffene Person
willigt in die weitere Aufbewahrung ein oder es ist beabsichtigt, die betroffene Person in
absehbarer Zeit erneutamit einer sicherheitsempfindlichen Tatigkeit zu betrauen. Die
Aufbewahrungszeit soll insgesamt 10 Jahre nicht tberschreiten, sofern die betroffene
Person keine sicherheitsempfindliche Tatigkeit aufgenommen hat.

(3) Die Unterlagen tUber die Sicherheitsuberprifung bei der mitwirkenden Behdrde sind
nach denin § 23 Abs. 2 Nr. 2 genannten Fristen zu vernichten. Gleiches gilt beztiglich der
Unterlagen zu den in § 4 Abs. 4 genannten Personen.

§21
Speichern, Verandern und Nutzen personenbezogener
Daten in Dateien

(1) Die zustandige Stelle darf zur Erfullung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz
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1. diein 8 14 Abs. 1 Nrn. 1 bis 6 genannten personenbezogenen Daten, ihre
Aktenfundstelle und die der mitwirkenden Behoérde,

2. die Beschaftigungsstelle,

3. Verfugung zur Bearbeitung des Vorganges sowie

4. Dbeteiligte Behérden

in Dateien speichern, verdndern und nutzen.
(2) Die mitwirkende Behorde darf zur Erfillung ihrer Aufgaben

1. diein 8 14 Abs. 1 Nrn. 1 bis 6 genannten personenbezegenen Daten der betroffenen
und der einbezogenen Person und die Aktenfundstelle,

2. Verfugungen zur Bearbeitung des Vorgangs/sowie

3. sicherheitserhebliche Erkenntnisse und Erkenntnisse, die ein Sicherheitsrisiko
begriinden,

in Dateien speichern, verandern und nutzen. Die Daten nach Nummer 1 dirfen auch in
den nach § 6 des Bundesverfassungsschutzgesetzes zulassigen Verbunddateien
gespeichert werden.

§22
Ubermittlung und Zweckbindung

(1) Die im Rahmen der Sicherheitstiberprifung gespeicherten personenbezogenen Daten
durfen von der zustandigen, Stelle oder mitwirkenden Behdrde nur fur

1. die mit der Sicherheitstiberprifung verfolgten Zwecke,

2. Zwecke der Verfolgung von Straftaten von erheblicher Bedeutung,

3. Zwecke parlamentarischer Untersuchungsausschiisse

genutzt und Ubermittelt werden. Die Strafverfolgungsbehdrden dirfen die ihnen nach Satz
1 Nr. 2 ibermittelten Daten fir Zwecke eines Strafverfahrens nur verwenden, wenn die

Strafverfolgung auf andere Weise erheblich weniger erfolgversprechend oder wesentlich
erschwert wére. Die zustandige Stelle darf die gespeicherten personenbezogenen Daten
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dartber hinaus fur Zwecke der disziplinarrechtlichen Verfolgung sowie dienst- oder
arbeitsrechtlicher MalRnahmen nutzen und tUbermitteln, wenn dies zur Gewahrleistung des
Verschluf3sachenschutzes erforderlich ist. Die mitwirkende Behorde darf die gespeicherten
personenbezogenen Daten im Rahmen des erforderlichen Umfangs nutzen und
ubermitteln zur Aufklarung von sicherheitsgefadhrdenden oder geheimdienstlichen
Tatigkeiten fur eine fremde Macht oder von Bestrebungen, die darauf gerichtet sind,
Gewalt anzuwenden oder Gewaltanwendung vorzubereiten oder zur Aufklarung sonstiger
Bestrebungen von erheblicher Bedeutung.

(2) Die Ubermittlung der nach § 21 in Dateien gespeicherten Daten ist nur zulassig, soweit
sie fur die Erfullung der in Absatz 1 genannten Zwecke erforderlich,ist. Die nach § 21 Abs.
2 Nr. 1 gespeicherten Daten durfen zur Erfullung aller Zwecke des Verfassungsschutzes
genutzt und Ubermittelt werden.

(3) Die mitwirkende Behotrde darf personenbezogene Daten nach.den Abséatzen 1 und 2
nur an 6ffentliche Stellen Gbermitteln,

(4) Die Nutzung oder Ubermittlung unterbleibt, soweit gesetzliche
Verwendungsregelungen entgegenstehen.

(5) Die Empfangsstellen dirfen die Ubermittelten Daten nur fur Zwecke verarbeiten und
nutzen, zu dessen Erflllung sie ihnen Gbermittelt werden. Eine nicht-6ffentliche Stelle ist
darauf hinzuweisen.

§23
Berichtigen, Léschen und Sperren
personenbezogener Daten

(1) Die zustandige Stelle und die. mitwirkende Behorde haben personenbezogene Daten
zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind. Wird festgestellt, dal3 personenbezogene Daten
unrichtig sind oder wird.ihre Richtigkeit von der betroffenen Person bestritten, so ist dies,
soweit sich die personenbezogenen Daten in Akten befinden, dort zu vermerken oder auf
sonstige Weise festzuhalten. Zustandige Stelle und mitwirkende Behdrde haben sich
jeweils gegenseitig zu unterrichten.

(2) In Dateien gespeicherte personenbezogene Daten sind zu l6schen
1. von der zustandigen Stelle

a) innerhalb eines Jahres, wenn die betroffene Person keine
sicherheitsempfindliche Tatigkeit aufnimmt, es sei denn, die betroffene Person
willigt in die weitere Speicherung ein,

Seite 17 von 22



b) nach Ablauf von funf Jahren nach dem Ausscheiden der betroffenen Person aus
der sicherheitsempfindlichen Téatigkeit, es sei denn, die betroffene Person willigt
in die weitere Speicherung ein oder es ist beabsichtigt, die betroffene Person in
absehbarer Zeit mit einer sicherheitsempfindlichen Tatigkeit zu betrauen.

Die Speicherung soll insgesamt zehn Jahre nicht Uberschreiten, sofern die betroffene
Person keine sicherheitsempfindliche Tatigkeit aufgenommen hat.

2. von der mitwirkenden Behorde

a) Dbei einfachen Sicherheitsiiberprifungen nach Ablauf von funf Jahren nach dem
Ausscheiden der betroffenen Person aus der sicherheitsempfindlichen Tatigkeit,

b) bei den lbrigen Uberprifungsakten nach Ablauf von zehnJahren,
c) die nach § 21 Abs. 2 Nr. 3 gespeicherten Daten, wenn feststeht, daf3 die

betroffene Person keine sicherheitsempfindliche Tatigkeit aufnimmt oder aus ihr
ausgeschieden ist.

Im Ubrigen sind in Dateien gespeicherte personenbezogene Daten zu l6schen,
wenn ihre Speicherung unzuldssig ist.

(3) Die Léschung unterbleibt, wenn Grund:zu der Annahme besteht, daf3 durch sie
schutzwurdige Interessen der betroffenen Person beeintrachtigt wirden. In diesem Fall
sind die Daten zu sperren. Sie‘durfen nurnoch mit Einwilligung der betroffenen Person
verarbeitet und genutzt werden.

§24
Auskunft, Akteneinsicht

(1) Auf Antrag ist von derzustandigen Stelle oder mitwirkenden Behérde unentgeltlich
Auskunft zu erteilen, welche Daten Uber die anfragende Person im Rahmen der
Sicherheitsiiberprufung gespeichert wurden.

(2) Die Auskunftsverpflichtung erstreckt sich nicht auf die Herkunft der Daten und die
Empfangsstellen von Ubermittlungen. Bezieht sich die Auskunftserteilung auf die
Ubermittlung personenbezogener Daten an die mitwirkende Behdorde, ist sie nur mit deren
Zustimmung zulassig; entsprechendes gilt fir die Auskunftserteilung durch die zustandige
Stelle hinsichtlich solcher Daten, die ihr von der mitwirkenden Behdrde Gbermittelt wurden.

(3) Die Auskunftserteilung unterbleibt, soweit

1.
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die Auskunft die ordnungsgemalie Erfullung der in der Zustandigkeit der
speichernden Stelle liegenden Aufgaben gefahrden wirde,

2. die Auskunft die offentliche Sicherheit gefahrden oder sonst dem Wohle des Bundes
oder eines Landes Nachteile bereiten wiirde oder

3. die Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung nach einer Rechtsvorschrift oder
ihrem Wesen nach, insbesondere wegen der Giberwiegenden berechtigten Interessen
eines Dritten, geheimgehalten werden missen

und deswegen das Interesse des Anfragenden an der Auskunftserteilung zurticktreten
muf3.

(4) Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf keiner Begriindung, soweit durch die
Mitteilung der tatsachlichen und rechtlichen Griinde, auf die die Entscheidung gestitzt
wird, der mit der Auskunftsverweigerung verfolgte Zweck gefahrdet wirde. In diesem Fall
sind die Grunde der Auskunftsverweigerung aktenkundig zu,machen. Die anfragende
Person ist auf die Rechtsgrundlage fur das Fehlen der.Begriindung und darauf
hinzuweisen, dal’ sie sich an den Landesbeauftragten fur den Datenschutz wenden kann.

(5) Wird der anfragenden Person keine Auskunft erteilt, so ist sie auf ihr Verlangen dem
Landesbeauftragten fiir den Datenschutz zu erteilen. Soweit der jeweils zustéandige
Senator im Einzelfall feststellt, dal? die Sicherheit des Bundes oder eines Landes es
gebietet, ist Auskunft nur dem Landesbeauftragten selbst oder seinem Vertreter nach § 24
Abs. 2 BrDSG zu gewéhren. Die Mitteilung des Landesbeauftragten fir den Datenschutz
darf keine Rickschlusse auf den Erkenntnisstand der speichernden Stelle zulassen,
sofern diese nicht einer weitergehenden Auskunft zustimmit.

(6) Die zustandige Stelle gewahrt der anfragenden Person Einsicht in die Sicherheitsakte,
soweit eine Auskunft fir die Wahrnehmung ihrer rechtlichen Interessen nicht ausreicht und
sie hierfur auf die Einsichtnahme angewiesen ist. Die Regelungen der Absatze 2 bis 5
gelten entsprechend.

Abschnitt 5
Sonderregelungen bei Sicherheitsiiberprifungen
fiir nicht-6ffentliche Stellen

§25
Anwendungsbereich

Bei Sicherheitstuberprifungen von betroffenen Personen, die von der zustandigen Stelle
zu einer sicherheitsempfindlichen Tatigkeit bei einer nicht-offentlichen Stelle ermachtigt
werden sollen, gelten folgende Sonderregelungen.
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§ 26
Zustandigkeit

Die Aufgaben der zustandigen Stelle werden wahrgenommen von derjenigen in § 1 Abs. 3
Satz 1 genannten Stelle, die eine Verschluf3sache an eine nicht-6ffentliche Stelle
weitergeben will, es sei denn, die jeweilige oberste Landesbehdrde tbernimmt die
Aufgaben der zustandigen Stelle.

§27
Sicherheitserklarung

Die betroffene Person leitet ihre Sicherheitserklarung der zustandigen Stelle zu. Auf3erdem
legt sie der nicht-Offentlichen Stelle, in der sie beschéftigt ist,dhre Angaben zu § 14 Abs. 1
Satz 1 Nrn. 1 bis 7 vor. Die nicht-6ffentliche Stelle prift die Vallstandigkeit und Richtigkeit
der Angaben und darf, soweit dies erforderlich ist, die Personalunterlagen beiziehen. Sie
gibt die Angaben nach Uberpriifung an die zustandige Stelle weiter und teilt dieser
vorhandene sicherheitserhebliche Erkenntnisse mit. Im'Falle der Einbeziehung der
Ehefrau oder des Ehemannes, der Lebenspartnerin oder des Lebenspartners figt die
betroffene Person deren Zustimmung bei.

§ 28
AbschluB der Sicherheitsuiberpriifung, Weitergabe
sicherheitserheblicher Erkenntnisse

Die zustéandige Stelle unterrichtet die nicht=6ffentliche Stelle nur dartber, dal3 die
betroffene Person zur sicherheitsempfindlichen Tatigkeit erméchtigt oder nicht erméchtigt
werden kann. Erkenntnisse, die die Ablehnung der Ermachtigung zur
sicherheitsempfindlichen Tatigkeit betreffen, dirfen nicht mitgeteilt werden. Zur
Gewabhrleistung des Geheimschutzes kdonnen sicherheitserhebliche Erkenntnisse an die
nicht-6ffentliche Stelle Ubermittelt werden und dirfen von ihr ausschlielich zu diesem
Zweck genutzt werden. Die nicht-6ffentliche Stelle hat die zustandige Stelle unverziglich
zu unterrichten, wenn'sicherheitserhebliche Erkenntnisse tUber die betroffene oder die
einbezogene Person bekannt werden.

§29
Aktualisierung der Sicherheitserklarung

(1) Die nicht-6ffentliche Stelle leitet der betroffenen Person, die eine
sicherheitsempfindliche Tatigkeit ausibt, auf Anforderung der zustandigen Stelle die
Sicherheitserklarung in der Regel alle finf Jahre erneut zu. Unabhéngig hiervon hat die
betroffene Person der zustandigen Stelle von sich aus Anderungen von Familienstand,
Namen, Wohnsitz und Staatsangehdrigkeit mitzuteilen.
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(2) Die betroffene Person hat die in der Sicherheitserklarung angegebenen Daten im Falle
eingetretener Veranderungen zu ergédnzen. Die zustandige Stelle beauftragt die
mitwirkende Behorde, die Malinahmen nach § 13 Abs. 2 Nrn. 2 und 3, Abs. 3 Nr. 1 erneut
durchzufiihren und zu bewerten.

§30
Ubermittlung von Informationen iiber persoénliche
und arbeitsrechtliche Verhaltnisse

Die nicht-6ffentliche Stelle hat der zustandigen Stelle das Ausscheiden aus
sicherheitsempfindlicher Tatigkeit, Anderungen des Familienstandes, des Namens, eines
Wohnsitzes und der Staatsangehdrigkeit unverziglich mitzuteilen.

§31
Sicherheitsakte der nicht-6ffentlichen Stelle

Fur die Sicherheitsakte in der nicht-6ffentlichen Stelle gelten‘die Vorschriften dieses
Gesetzes Uber die Sicherheitsakte entsprechend mit der Mal3gabe, dal3 die
Sicherheitsakte der nicht-6ffentlichen Stelle bei einem Wechsel des Arbeitgebers nicht
abgegeben wird.

§32
Datenverarbeitung, -nutzung und -berichtigung
in automatisierten Dateien

Die nicht-6ffentliche Stelle darf die nach diesem Gesetz zur Erfullung ihrer Aufgaben
erforderlichen personenbezogenen Daten.der betroffenen Person in automatisierten
Dateien speichern, verandern und nutzen. Die fur die zustandige Stelle geltenden
Vorschriften zur Berichtigung, Loschung und Sperrung finden Anwendung.

Abschnitt 6
Reisebeschrankungen und Schlu3vorschriften

§33
Reisebeschrankungen

(1) Personen, die eine sicherheitsempfindliche Téatigkeit austiben, die eine
Sicherheitsuberprifung nach den 88 10 und 11 erfordert, kénnen verpflichtet werden,
Dienst- und Privatreisen in und durch Staaten, fir die besondere Sicherheitsregelungen
gelten, der zustandigen Stelle oder der nicht-6ffentlichen Stelle rechtzeitig vorher
anzuzeigen. Die Verpflichtung kann auch fur die Zeit nach dem Ausscheiden aus der
sicherheitsempfindlichen Tatigkeit angeordnet werden.
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(2) Die Reise kann von der zustandigen Stelle untersagt werden, wenn Anhaltspunkte zur
Person oder eine besonders sicherheitsempfindliche Tatigkeit vorliegen, die eine
erhebliche Gefahrdung durch fremde Nachrichtendienste erwarten lassen.

(3) Ergeben sich bei einer Reise in und durch Staaten, fur die besondere
Sicherheitsregelungen gelten, Anhaltspunkte, die auf einen Anbahnungs- und
Werbungsversuch fremder Nachrichtendienste hindeuten kénnen, so ist die zustandige
Stelle nach Abschlul3 der Reise unverziglich zu unterrichten.

§34
Allgemeine Verwaltungsvorschriften

Die allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Ausfihrung dieses Gesetzes erlalit der
Senator fur Inneres und Sport.

8§35
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkiindung in Kratft.
Bremen, den 30. Juni 1998

Der Senat

Seite 22 von 22



	Gesetz über die Voraussetzungen und das Verfahren von Sicherheitsüberprüfungen des Landes Bremen (Bremisches Sicherheitsüberprüfungsgesetz - BremSÜG)
	Bremisches Sicherheitsüberprüfungsgesetz
	Abschnitt 1 Allgemeine Vorschriften
	§ 1 Anwendungsbereich und Zweck des Gesetzes
	§ 2 Sicherheitsempfindliche Tätigkeiten
	§ 3 Betroffener Personenkreis
	§ 4 Zuständigkeit
	§ 5 Verschlußsachen
	§ 6 Sicherheitsrisiken, sicherheitserhebliche Erkenntnisse
	§ 7 Rechte und Pflichten der betroffenen oder der einbezogenen Person

	Abschnitt 2 Überprüfungsarten und Durchführungsmaßnahmen 
	§ 8 Arten der Sicherheitsüberprüfung
	§ 9 Einfache Sicherheitsüberprüfung
	§ 10 Erweiterte Sicherheitsüberprüfung
	§ 11 Erweiterte Sicherheitsüberprüfung mit Sicherheitsermittlungen
	§ 12 Datenerhebung
	§ 13 Maßnahmen bei den einzelnen Überprüfungsarten

	Abschnitt 3 Verfahren
	§ 14 Sicherheitserklärung
	§ 15 Abschluß der Sicherheitsüberprüfung
	§ 16 Vorläufige Zuweisung einer Sicherheitempfindlichen Tätigkeit
	§ 17 Sicherheitserhebliche Erkenntnisse nach Abschluß der Sicherheitsüberprüfung
	§ 18 Ergänzung der Sicherheitserklärung und Wiederholungsüberprüfung

	Abschnitt 4 Akten über die Sicherheitsüberprüfung; Datenverarbeitung
	§ 19 Sicherheitsakte und Sicherheitsüberprüfungsakte
	§ 20 Aufbewahrung und Vernichtung der Unterlagen
	§ 21 Speichern, Verändern und Nutzen personenbezogener Daten in Dateien
	§ 22 Übermittlung und Zweckbindung
	§ 23 Berichtigen, Löschen und Sperren personenbezogener Daten
	§ 24 Auskunft, Akteneinsicht

	Abschnitt 5 Sonderregelungen bei Sicherheitsüberprüfungen für nicht-öffentliche Stellen
	§ 25 Anwendungsbereich
	§ 26 Zuständigkeit
	§ 27 Sicherheitserklärung
	§ 28 Abschluß der Sicherheitsüberprüfung, Weitergabe sicherheitserheblicher Erkenntnisse
	§ 29 Aktualisierung der Sicherheitserklärung
	§ 30 Übermittlung von Informationen über persönliche und arbeitsrechtliche Verhältnisse
	§ 31 Sicherheitsakte der nicht-öffentlichen Stelle
	§ 32 Datenverarbeitung, -nutzung und -berichtigung in automatisierten Dateien

	Abschnitt 6 Reisebeschränkungen und Schlußvorschriften 
	§ 33 Reisebeschränkungen
	§ 34 Allgemeine Verwaltungsvorschriften
	§ 35 Inkrafttreten




